
Name Vorname Beistandsperson
Strasse Hausnummer
PLZ Ort


Telefon und E-Mail




Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde 
Willisau-Wiggertal
Am Viehmarkt 1b, Postfach
6130 Willisau



Ort, Datum


Antrag um Bewilligung für das Öffnen der Post gemäss Art. 391 Abs. 3 ZGB
Name betroffener Person, geb. Datum, Adresse oder aktueller Aufenthalt

Sehr geehrte Damen und Herren 
Mit Entscheid der KESB Willisau-Wiggertal vom Datum wurde für Name betroffener Person eine Vertretungsbeistandschaft mit Einkommens- und Vermögensverwaltung gemäss Art. 394 i.V.m. Art 395 ZGB errichtet. Die Massnahme wird seit Datum durch mich / uns  geführt.
[bookmark: _Hlk208929490]Ausführungen zur Urteilsfähigkeit
Überschreiben Sie den Text mit Ihren Ausführen, oder löschen Sie Teile, welche nicht zutreffen.
Ausführungen, warum die betroffene Person urteilsunfähig ist. Gedächtnis-, Orientierungs- oder Konzentrationsschwierigkeiten oder Abwesenheit. Vorliegen eines Geburtsgebrechens, frühere Arztzeugnisse oder andere Dokumente, welche eine dauerhafte Urteilsunfähigkeit bestätigen.
Aufgrund der Urteilsunfähigkeit ist  nicht mehr in der Lage  für das Öffnen der Post zu bevollmächtigen. Sie selbst kann weder die Post zuverlässig öffnen noch deren Inhalt verstehen, um darauf angemessen zu reagieren. Dies könnte zu finanziellen oder rechtlichen Nachteilen führen.
Antrag
Infolge der Urteilsunfähigkeit von Name betroffener Person beantrage ich / beantragen wir Name Beistandsperson(en) die Bewilligung der Kindes- und Erwachsenschutzbehörde Willisau-Wiggertal für das Öffnen der Post 
Für die Prüfung und Beurteilung dieses Antrags danke ich / danken wir im Voraus bestens.

Freundliche Grüsse

Name Beistandsperson(en) mit Unterschrift


Beilagen: 	☐ Ärztliches Zeugnis betr. Urteilsunfähigkeit
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